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LISTE DER ERLAUBTEN - VERBOTENEN GEGENSTÄNDE 
 

(Demonstrative Aufzählung)  
Den Zuschauern ist die Mitnahme von Gegenständen aller Art, die auf das Spielfeld oder in die Zuschauerränge geworfen 
oder geschossen werden können, oder mit denen auf andere Art und Weise die Ruhe, Ordnung und Sicherheit im Stadion 
gestört oder gefährdet werden könnte, verboten. Dies betrifft insbesondere  

ERLAUBT  VERBOTEN  

• sog. Knirpse 
• Handy (funktionsfähig)  
• Fotoapparate, Film- und 

Videokamera mit Batterien 
• Blindenstöcke, Gehbehelfe 
• Walk-/Discman mit Batterien  
• Schlüssel 
• bei Familiensektoren: 

Nagellack, Parfumflaschen 
und Ferngläser 

• Geldbörsenketten 
• Medikamente (bei Krankheits-

nachweis auch Spritzen und 
Glasbehälter)  

• Fahnenstangen bis 1,3 m 
oder weniger als Ø 2 cm 

• Getränkebehältnisse jeglicher Art 
• Schirme mit Holz- oder 

Metallspitzen  
• Gegenstände mit waffenähnlicher 

Wirkung  
• Messer sowie Waffen aller Art 
• Flaschenöffner 
• Gashupen 
• große Schlüsselanhänger 
• einzelne Batterien 
• Dartpfeile 
• Nagellack 
• Eisenstangen und Eisenstücke  
• Steine 
• Thermosflaschen 
• Parfumflaschen 
• Sturzhelme  
• Kinderwagen  
• Fahrräder 
• abnehmbare Ketten  
• Leitern, Klappsessel und Ähnliches  
• pyrotechnische Artikel*  
• Fahnenstangen ab 1,3 m oder mit 

mehr als 2 cm Ø* 
• Tiere 

 
(gem. § 4 Abs. 9a. und 9b., sowie Anhang zu § 4 der Sicherheitsrichtlinien 2009/2010 der Österreichischen Fußball-
Bundesliga) 

*Spezielle Regelungen für Fanchoreografie-Utensilien gem. § 4 Abs. 9c. und § 8 der Sicherheitsrichtlinien. 


